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fizierte und spezialisierte Altersforschung in allen Ländern zu
fördern und zu unterstützen;

8. bittet die Fachkommissionen des Wirtschafts- und
Sozialrats, das Altern von Bevölkerungen und von Einzelper-
sonen in ihrer Arbeit zu thematisieren, um die Umsetzung des
Aktionsplans von Madrid zu fördern;

9. empfiehlt der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau, sich weiter mit der Lage älterer Frauen zu befassen, ins-
besondere der gesellschaftlich schwächsten Frauen, ein-
schließlich der in ländlichen Gebieten lebenden Frauen;

10. legt den Regionalkommissionen nahe, soweit noch
nicht geschehen, eine Regionalstrategie für die Umsetzung des
Aktionsplans von Madrid zu erarbeiten;

11. nimmt Kenntnis von der Resolution 42/1 der Kom-
mission für soziale Entwicklung57 und ersucht den Generalse-
kretär in diesem Zusammenhang, der Kommission auf ihrer
vierundvierzigsten Tagung seine Vorschläge hinsichtlich der
Durchführung der Überprüfung und Bewertung auf regionaler
und globaler Ebene vorzulegen;

12. ersucht die Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen, die Kapazitäten der Koordinierungs-
stellen für Fragen des Alterns weiter auszubauen und sie im
Hinblick auf die weitere Umsetzung des Aktionsplans von Ma-
drid mit angemessenen Ressourcen auszustatten, insbesondere
durch geeignete Integrationsmaßnahmen;

13. betont, wie wichtig es ist, dass alle Länder zu allen
Aspekten der Politikformulierung nach Alter und Geschlecht
aufgeschlüsselte Daten erheben und entsprechende Bevölke-
rungsstatistiken erstellen, und legt den zuständigen Stellen des
Systems der Vereinten Nationen nahe, die einzelstaatlichen
Anstrengungen, insbesondere der Entwicklungs- und Trans-
formationsländer, zum Aufbau von Kapazitäten zu unterstüt-
zen, nimmt in diesem Zusammenhang davon Kenntnis, dass
die Vereinten Nationen eine über das Internet zugängliche Da-
tenbank zur Frage des Alterns geschaffen haben, und bittet die
Staaten, wann immer möglich, Informationen zur Aufnahme
in diese Datenbank vorzulegen;

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs60 und ersucht um die Weitergabe dieses Berichts an die
Kommission für soziale Entwicklung auf ihrer vierundvierzig-
sten Tagung, um ihr bei ihren Beratungen behilflich zu sein;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 60/136

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/503, Ziff. 48)61.

60/136. Eingehende Studie über alle Formen der Gewalt
gegen Frauen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/185 vom 22. Dezem-
ber 2003 mit dem Titel "Eingehende Studie über alle Formen
der Gewalt gegen Frauen",

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Stand der Vorbereitungen für die Studie62;

2. begrüßt

a) die bisherigen Arbeiten an der Studie, insbesondere
auf der vom 11. bis 14. April 2005 in Genf abgehaltenen Sach-
verständigentagung über Daten und Statistiken zum Thema
Gewalt gegen Frauen und der vom 17. bis 20. Mai 2005 in
Wien abgehaltenen Sachverständigentagung über wirksame
Verfahrensweisen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen;

b) die auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene unternommenen Initiativen zur Bekanntmachung der
Studie und als Beitrag zu ihrer Erstellung, einschließlich der
am 28. und 29. April 2005 in Paris abgehaltenen Arbeitstagung
über Gewalt gegen Frauen und der am 6. und 7. September
2005 am Amtssitz der Vereinten Nationen abgehaltenen Kon-
sultation;

3. betont erneut, wie wichtig es ist, bei der Durchfüh-
rung der Studie eng mit den folgenden Stellen zusammenzu-
arbeiten:

a) allen zuständigen Organen, Fonds und Programmen
der Vereinten Nationen, namentlich dem Entwicklungsfonds
der Vereinten Nationen für die Frau, dem Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, dem Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen, dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Natio-

60 A/60/151.

61 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Barbados, Belgien, Benin,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien,
Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Irak, Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta,
Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mon-
golei, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, St. Vincent und die Grenadinen, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
62 A/60/211.
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nen, der Weltgesundheitsorganisation und dem Internationa-
len Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der
Frau;

b) allen zuständigen Dienststellen des Sekretariats, ins-
besondere dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte und den Regionalkommissionen;

c) den Vertragsorganen der Vereinten Nationen, insbe-
sondere dem Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminie-
rung der Frau;

d) den besonderen Verfahren der Menschenrechtskom-
mission, insbesondere der Sonderberichterstatterin über Ge-
walt gegen Frauen, deren Ursachen und Folgen;

4. ersucht den Generalsekretär,

a) jede Gelegenheit wahrzunehmen, um auf die Durch-
führung der Studie aufmerksam zu machen und Beiträge zu er-
bitten, und nimmt in diesem Zusammenhang mit Anerkennung
Kenntnis von der Einrichtung einer Internetpräsenz für die
Studie63 und der vom 26. September bis 14. Oktober 2005 ge-
führten Online-Diskussion; 

b) zu gewährleisten, dass die eingehende Studie über al-
le Formen der Gewalt gegen Frauen in enger Zusammenarbeit
mit der in ihrer Resolution 56/138 vom 19. Dezember 2001 er-
betenen eingehenden Untersuchung der Frage der Gewalt ge-
gen Kinder erstellt wird, damit ein entsprechender Informa-
tionsaustausch stattfinden kann;

c) auch weiterhin Gelegenheiten für Konsultationen mit
Mitgliedstaaten und anderen Interessenträgern zu schaffen
und unter anderem bei Regionalorganisationen um Informa-
tionen nachzusuchen, einschließlich über Strategien, Politi-
ken, Programme und bewährte Verfahrensweisen;

d) die Zusammenarbeit mit den zuständigen nichtstaat-
lichen Organisationen bei der Erstellung der Studie über alle
Formen der Gewalt gegen Frauen fortzusetzen und gegebenen-
falls zu verstärken;

5. fordert alle zuständigen Organe, Fonds und Program-
me der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, bei der Durch-
führung der Studie mit dem Generalsekretär voll zusammen-
zuarbeiten und, wenn irgend möglich, die Aufmerksamkeit
darauf zu lenken, um mehr Möglichkeiten für Beiträge zu ihrer
Erstellung und Weiterverfolgung zu eröffnen; 

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, zur Finanzierung der
Studie beizutragen, um den Mittelbedarf der Studie zu decken
und dem Generalsekretär gegebenenfalls aktuelle Informatio-
nen über die in der Studie zu behandelnden Fragen zu liefern; 

7. beschließt,

a) die Vorlagefrist für den in Buchstabe d) ihrer Reso-
lution 58/185 genannten Bericht bis zu ihrer einundsechzig-
sten Tagung und bis spätestens Anfang September 2006 zu
verlängern, sodass genügend Zeit zur Verfügung steht, ihn auf
dieser Tagung eingehend zu prüfen;

b) den Bericht auf ihrer einundsechzigsten Tagung un-
ter dem Punkt "Förderung der Frau" zu behandeln.

RESOLUTION 60/137

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/503, Ziff. 48)64.

60/137. Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für
die Frau

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 39/125 vom 14. Dezem-
ber 1984, mit der sie den Entwicklungsfonds der Vereinten Na-
tionen für die Frau als eigenständige und getrennte, mit dem
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in autono-
mem Verbund stehende Einheit schuf, sowie ihre Resolution
56/130 vom 19. Dezember 2001,

in Bekräftigung der von der Vierten Weltfrauenkonferenz
verabschiedeten Aktionsplattform von Beijing65, in der die be-
sondere Rolle des Fonds bei der Förderung der wirtschaftli-
chen und politischen Ermächtigung der Frau anerkannt wird,
und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwick-
lung und Frieden für das 21. Jahrhundert"66,

unter Begrüßung der von der Kommission für die Rechts-
stellung der Frau auf ihrer neunundvierzigsten Tagung verab-
schiedeten Erklärung67, in der betont wird, dass die Umsetzung
der Aktionsplattform von Beijing für die Erreichung der Mill-
enniums-Entwicklungsziele unerlässlich ist,

63 www.un.org/womenwatch/daw/vaw/index.htm.

64 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Barbados, Belgien, Be-
lize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Burun-
di, Chile, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gu-
yana, Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lettland, Li-
banon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mongolei,
Namibia, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland und Zypern.
65 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/beijing/anh_2.html.
66 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
67 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Sup-
plement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
e-dec-2005-232.pdf.
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